
Rechtsgrundlagen

§

Wegweiser 
  Erste Hilfe im Betrieb

Durch die neue Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, 
Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ werden einheitliche 
Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im 
Handwerksbetrieb, als Kleinunternehmen, im Öffentlichen Dienst 

oder in Bildungseinrichtungen, rechtsverbindlich geregelt.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, 

wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur 
Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume oder die Art und Anzahl der 
bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalte. 

Geeignetes Erste-Hilfe-Material beinhalten Betriebsverbandkästen, 
Erste-Hilfe-Koffer, Verbandschränke oder Rucksäcke nach DIN 13169 und 
DIN 13157 sowie DIN 13155 (Sanitätskoffer).

Auszug aus den Unfallverhütungsvorschriften:

Betriebsart Anzahl der Beschäftigten
Verbandkasten

DIN 
13157

DIN 
13169

Verwaltungs- 
und 

Handelsbetriebe

1 bis 50 Beschäftigte 1

51 bis 300 Beschäftigte 1

je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich 1

Herstellungs- 
und 

Verarbeitungs-
betriebe

1 bis 20 Beschäftigte 1

21 bis 100 Beschäftigte 1

je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich 1

Baustellen

1 bis 10 Beschäftigte 1

11 bis 50 Beschäftigte 1

je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich 1

Verbandkästen nach DIN 13157 sind auch für 
Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.

Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch 
zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

DIN 13157 DIN 13169

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® 
sind bei unbeschädigter Verpackung 

20 Jahre haltbar ab Herstellungsdatum 
- so entfallen aufwändige Kontroll- und Austauschaktionen

Erste-Hilfe-Koffer SN-CD
•	Maße: 310 x 210 x 130 mm
•	Inkl. Wandhalterung
Art.-Nr.  03 01 138

Verbandschrank HEIDELBERG
•	Maße: 302 x 362 x 140 mm
•	Abschließbar
Art.-Nr.  05 01 001

Verbandkasten KIEL
•	Maße: 260 x 160 x 80 mm
Art.-Nr.  30 03 045

Füllung DIN 13169
Art.-Nr.  03 03 008

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD
•	Maße: 400 x 300 x 150 mm
•	Inkl. Wandhalterung 
Art.-Nr.  03 01 155

Füllung DIN 13157
Art.-Nr.  03 03 018

Erste-Hilfe-Koffer Spezial
Großhandel & Lagerei
•	Maße: 400 x 300 x 150 mm
•	Inkl. Wandhalterung 
Art.-Nr.  03 60 127

Verbandschrank Rom
•	Maße: 404 x 462 x 170 mm
•	Abschließbar
Art.-Nr.  05 01 004

Verbandkasten OSLO
•	Maße: 350 x 250 x 100 mm
•	Inkl. Wandhalterung 
Art.-Nr.  30 03 022

Wandhalterung KIEL
•	Für Verbandkasten KIEL
Art.-Nr.  30 04 061



Geeignete Erste-Hilfe-Ausstattung

Schränke für Krankentragen 
2 x klappbar
•	Enthält Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 und 

Rettungstransportmittel
Art.-Nr.  05 01 055

Krankentrage 2 x klappbar
Art.-Nr.  06 01 005

Ruheraumliege
•	Liegehöhe: 500 mm 
•	Liegefläche: 2.000 x 700 mm
•	Kopfteil verstellbar
Art.-Nr.  60 01 124s - schwarz

Ruheraumliege - Wandklappmodell
•	Die platzsparende Lösung
•	Liegehöhe: 500 mm 
•	Liegefläche: 2.000 x 700 mm
•	Kopfteil verstellbar
Art.-Nr.  60 01 224s - schwarz

Anleitung zur Ersten Hilfe - Kunststoff
Art.-Nr.  80 01 034

Verbandbuch DIN A5
Art.-Nr.  80 01 008

Verbandbuch - Unfall-Dokumentationen
Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach BGV A1 § 24 
IV Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre verfüg-
bar zu halten.

aluderm®-aluplast Pflasterspender - orange
115 aluderm®-aluplast Wundpflaster, elastisch, 
in 5 verschiedenen Ausführungen + Miniblock 
Notfallversorgungsnachweis
Art.-Nr.  10 09 910

Anleitung zur Ersten Hilfe
Ergänzt den Aushang Erste Hilfe BGI 510-2
und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten
Hilfe im Betrieb. Ausführliche Informationen
beinhaltet das Handbuch zur Ersten Hilfe 
BGI 829.

Krankentragen 
In Arbeitsstätten mit großen räumlichen 
Ausdehnungen müssen Krankentragen an 
mehreren gut erreichbaren Stellen vorhan-
den sein.

Sanitätsräume / Erste-Hilfe-Räume
Gemäß § 6 Arbeitsstättenverordnung in Ver-
bindung mit § 25 BGV A1 sind in Abhängig-
keit von der Gefährdungsbeurteilung 
geeignetes Inventar, Erste-Hilfe-Material, 
Notfallausrüstungen, Pflegematerial sowie 
Rettungsgeräte und Rettungstransportmittel 
bereitzuhalten

Sanitäts- und Ruheraumliegen
Entsprechende Liegen sind nach Arbeits-
stättenverordnung (ArbStättV), Arbeitsstät-
ten-Regel (ASR) und den Forderungen des 
Mutterschutzgesetzes bereitzuhalten.

Sinnvolle Ergänzungen
Ergänzen Sie Ihre vorhandenen bzw. vorgeschrie-
benen Erste-Hilfe-Einrichtungen mit besonders 
hochwertigen Materialien von SÖHNGEN®.

E-Mail: service@companydepot.de
Internet: www.companydepot.de

Telefon: 0421/33636-270
Telefax: 0421/33636-977

Staubinger Str. 20
28219 Bremen

Liegen in weiteren 
Farben erhältlich!

Produktdarstellung 
und Gestaltung 
alle Rechte bei 

W. SÖHNGEN GmbH


